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 Verwaltungs- und 
Rechtsamt 

 Datum 25.10.2016 
 
 

 
Beschluss-Vorlage 2016/0414 zur Sitzung am 08.11.2016 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  4 
 

öffentlich 

Betreff: Änderung der Friedhofsgebührensatzung; Beschlussfassung 

 
Finanzielle Auswirkungen? X Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto  
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2016  2016 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin Herr Senninger 
X wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Friedhofsgebühren, die im Zuge der Haushaltskonsolidierung mehrmals deutlich erhöht wurden, 
sind seit der letzten Gebührenanpassung im Jahr 2011 unverändert geblieben. Bei einem Vergleich mit 
den Grabgebühren der umliegenden Städte und Gemeinden stellte sich in diesem Jahr heraus, dass 
viele Städte und Gemeinden ihre Grabgebühren in den letzten ein bis zwei Jahren erheblich erhöht 
haben und dass dadurch die in der „Gebührensatzung für die städtischen Bestattungseinrichtungen der 
Stadt Germering“ (FGS) festgesetzten Gebühren mittlerweile vergleichsweise niedrig sind. Um eine 
gewisse Angleichung an die Höhe der Grabgebühren bei den Landkreiskommunen herzustellen, sollten 
die Grabgebühren moderat angehoben werden. 
 
Unter Berücksichtigung eines Grünflächenanteils von 40 % bewegte sich der Kostendeckungsgrad für 
die städtischen Friedhöfe nach Berechnungen der Finanzverwaltung in den Jahren 2010 bis 2013 mit 
leichten Schwankungen bei etwa 85 %. Die Kostenrechnungen für die Jahre 2014 und 2015 liegen der-
zeit noch nicht vor. 
 
Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Grabgebühren bei den Erdgrabstätten im Schnitt um etwa 10 %.  
Da allerdings gerade die Gebühren für Urnennischen in Germering im Vergleich sehr niedrig sind, wird 
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für diese eine stärkere Anhebung, um im Schnitt knapp 25 %, vorgeschlagen. Weiterhin haben sich 
auch die Kosten für die Abdeckplatten der Urnennischen aus Granit-, bzw. Bronze erhöht, die aus opti-
schen Gründen (einheitliches Bild) durch die Stadt Germering bezogen werden. Die Kosten für diese 
Platten werden den Grabnutzern nur beim Ersterwerb berechnet. Die Preise für die Abdeckplatten wur-
den durch das Bauamt ermittelt. 
 
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit sollte die Satzung nach nunmehr sechs 
Änderungen nicht nochmals geändert, sondern neu erlassen werden. 
 
Die vorgeschlagene Änderung wurde dem Stadtrat durch den Hauptausschuss in seiner Sitzung am 
25.10.2016 zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
Die FGS in der derzeit geltenden Fassung liegt der Sitzungsvorlage als Anlage 1 an, die vorgeschlage-
ne neue Fassung der FGS liegt der Sitzungsvorlage als Anlage 2 an, Die derzeitigen Grabgebühren für 
gängige Grabarten sind im Vergleich zu Städten und Gemeinden im Landkreis und der Landeshaupt-
stadt München in der Anlage 3 dargestellt, die vorgeschlagenen neuen Gebühren sind dort zum Ver-
gleich ebenfalls eingefügt. Einen Überblick über die vorgeschlagene Anhebung der einzelnen Grabge-
bühren mit den entsprechenden Prozentsätzen sind in der Anlage 4 enthalten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die anliegende Gebührensatzung (Anlage 2) für die städtischen Bestattungsein-
richtungen der Stadt Germering FGS als Satzung. 
 
 
Zustimmung  
 

Dagmar Hager    genehmigt OB 
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